
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/5/31 2004/20/0474
 JUSLINE Entscheidung
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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Mit dem Vorbringen, "Ma>astrukturen" hätten das Inkassowesen in der Türkei "unterwandert", gelingt es - am

Maßstab des E 13. November 2001, 2000/01/0098, gemessen - nicht, einen ausreichenden Zusammenhang mit einem

Konventionsgrund herzustellen.
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